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T IPPS UND TRICKS   

 A-MITARBEITER       
zeigt starke Eigeninitiative und enga- 
giert sich überdurchschnittlich (15 %)

 B-MITARBEITER 
erledigt die Aufgaben routi-
niert, aber im Zeitfenster von 
8:00 bis 17:00 Uhr (65 %)

 C-MITARBEITER 
hat kein Interesse am 
Unternehmen und stört 
ggf. sogar den Betriebs-
frieden (20 %)

 SICHERHEITSMITARBEITER 
 IN IHRER PERFORMANCE STÄRKEN 

Mitarbeitermotivation und „Work-Life-Balance“ sind die Themen der letzten Jahre. Es gibt die psycho-

logische Kategorisierung von Mitarbeitern und Tipps, wie welcher Mitarbeitertyp individuell motiviert 

werden kann. Doch zuallererst gibt es gute und weniger gute Mitarbeiter – egal welchem psycholo-

gischen Typ diese angehören.

Regelmäßig wird die Leistung von Mitarbeitern bewer-
tet. Anhand dessen können die Arbeitsleistung und 
Verhaltensweisen beurteilt werden und es lassen sich 
wichtige Mitarbeitende erkennen, um Maßnahmen der 
Mitarbeiterbindung anzusetzen. Doch wie funktioniert dieser 
Prozess beispielsweise bei Dienstleistern, bei denen oftmals 
„nur“ Fehlleistungen erkannt werden, deren Gründe meist 
nicht gut genug eruiert werden oder im Kern der Beauftragung 
begründet liegen.

FINDEN SIE IHRE „HIGH-POTENTIALS“
Mitarbeiter jeder „Einstufung“ finden sich auf allen Ebenen 
und in allen Gehaltsklassen, daher sollten Schlüsselpositionen 
identifiziert und mit den sogenannten „High-Potentials“ 
besetzt werden. Die Zuordnung sollte dabei differenziert 
erfolgen, da beispielsweise auch private Hintergründe, das 
Vorgesetztenverhältnis, das Team, eine ungeeignete Position 
oder eine falsche Aufgabenzuordnung für Verhaltensweisen 
und mangelnde Leistungen in Betracht kommen können.

Denken Sie doch einmal an die Mitarbeiter der Abteilung 
„Unternehmenssicherheit“ oder auch an den externen 
Sicherheitsdienst: Wann haben Sie sich zuletzt wirklich 
intensiv mit den dort für Sie bzw. das Unternehmen tätigen 
Personen und deren Tätigkeiten/Prozessen befasst?

GUTE (SICHERHEITS-)MITARBEITER ERNST 
NEHMEN UND DAUERHAFT HALTEN
Doch wie bekommen Sie gerade im Bereich der „Sicherheit“ 
Kategorie A-Mitarbeiter? Die Antwort ist einfach: oftmals sind 
diese schon da, doch das Potenzial wird nicht erkannt, da 
sich mit der Person, der Arbeitsleistung oder dem Thema 
nicht ausreichend befasst wird. 

Wenn Sie sich als Führungskraft oder Auftraggeber (Em- 
pfangsdienst, Revier- und Streifendienst, Werkschutz etc.) mit 
der Person, dem Thema oder der individuellen Leistung der 
Person näher beschäftigen, lassen sich in den allermeisten 
Fällen sofort Verbesserungen erzielen

∏ in der Umgebung des Arbeitsplatzes,

∏ in der Themen- und Aufgabenvielfalt sowie

∏ in der Verbesserung der Strukturen und Prozesse,
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DIE GEFAHREN  
SIND NICHT LEICHT  
ERKENNBAR.

BESCHÄFTIGTE SENSIBILISIEREN =  
RISIKEN UND SCHÄDEN MINIMIEREN!

Wir bieten Ihnen E-Learning-Trainings zum Thema  
IT-Sicherheit, Cyber Security Awareness und  
Informationssicherheit als zielgruppenspezifische  
Komplett-Pakete oder individualisierbare Einzel- 
Module im Baukastenprinzip.

E-LEARNING-IT-SICHERHEIT.DE

was wiederum zu mehr Zufriedenheit (auf beiden Seiten) 
führt, da die Personen und deren (Sicherheits-)Tätigkeiten 
ernstgenommen werden.

Viele Abläufe haben sich auch im Lauf der Jahre im Betrieb 
oder bei den Ansprechpartnern eingeschlichen, die nur „glatt-
gezogen“ werden können, wenn sich eine fachkundige, 
verantwortliche Person explizit mit den gelebten Prozessen 
auseinandersetzt. Dies bedeutet, dass z. B. der Empfang nicht 
nur per Telefon angesprochen werden sollte oder der Revier- 
und Streifendienst nicht nur Zeitänderungen per E-Mail erhält, 
sondern, dass Schichten/Tätigkeiten (zu unterschiedlichen 
Tagen und Zeiten) auch begleitet werden, denn nur so können 
Potenziale und Verbesserungen erkannt werden und ein kom-
munikativer Austausch bestmöglich und vor allem zielge-
richtet erfolgen.

„KOMMUNIKATION“ UND „TRANSPARENZ“ 
HEISSEN DIE SCHLÜSSELWÖRTER
Eine regelmäßige und klare Kommunikation der Themen, 
Hintergründe und Herangehensweisen sowie eine Transparenz 
der Tätigkeiten (in beide Richtungen) kann viel dazu beitra-
gen, die Arbeitsleistung zu verbessern bzw. einen guten 
Mitarbeitenden zu halten.

Gerade in der Sicherheitsbranche gibt es „die klas-
sischen Fortbildungen“: fragen Sie doch Ihre Mitarbeiter 
oder Empfangs- und Sicherheitskräfte einmal, an welcher 
Weiterbildung diese gerne teilnehmen wollen würden und mit 
welcher Begründung. Dies kann sehr viel über die Motivation 
und das Verständnis der Tätigkeit aussagen und ggf. sogar 
zu einer besseren Performance beitragen oder auch die 
Übernahme weiterer Tätigkeiten ermöglichen.

VIEL 
ERFOLG!

LASSEN SIE ZWISCHEN SICH UND DEN MITARBEITENDEN DES SICHERHEITSDIENSTES 
ODER WERKSCHUTZES KEINE KLUFT ENTSTEHEN. NUTZEN SIE DAS (VORHANDENE) 
POTENZIAL, UM DIE SICHERHEIT IM SINNE IHRER ORGANISATION MASSIV ZU 
ERHÖHEN. DAS SCHAFFT EINEN KLAREN MEHRWERT FÜR ALLE PARTEIEN!

33T IPPS UND TRICKS   

https://www.e-learning-it-sicherheit.de/


WIRTSCHAFTSSCHUTZ

Hinweisgebersysteme dienen den Beschäftigten sowie 
Geschäftspartnern, Kunden und weiteren Stakeholdern im 
Rahmen des „Compliance-Management-Systems“ als zentrale 
Anlaufstelle, um auf Fehlverhalten hinzuweisen und ein faires 
vertrauliches Verfahren zu ermöglichen. Somit lassen sich 
Missstände schnell aufdecken und die Organisation ist in der 
Lage, darauf zu reagieren, interne Prozesse zu verändern bzw. 
zu optimieren und dadurch am Ende ggf. auch einen drohen-
den Reputationsschaden frühzeitig abzuwenden.

Jede Organisation, die sich für ein Meldesystem entscheidet, 
geht einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Transparenz 
und Integrität, was als Schlüsselfaktoren einer gesunden 
Unternehmenskultur betrachtet werden kann. Auch die 
Fürsorge- und Sorgfaltspflicht gegenüber der Belegschaft wird 
mit einem solchen System hervorgehoben.

WAS IST EIN HINWEISGEBERSYSTEM 
(WHISTLEBLOWING-SYSTEM)?
Ein derartiges System ermöglicht es, vertrauliche Meldungen 
abzugeben, um Hinweise und begründete Verdachtsmomente 
zu tatsächlichen oder potenziellen Verstößen, die bereits 
begangen wurden oder erfolgen werden, zu melden. 
Oberste Priorität hat dabei der Schutz der Identität des 
Hinweisgebers (als natürliche Person, die Verstöße, welche 
im Zusammenhang mit der Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit stehen, meldet) und Dritter – insbesondere vor 
Repressalien. Die EU-Verordnung zielt dabei explizit auf 
Finanzdienstleistungen, das öffentliche Auftragswesen, 
Produkt-/Verkehrssicherheit, Umwelt- und Strahlenschutz, 
Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln sowie den 
Tierschutz, die öffentliche Gesundheit, Verbraucherschutz 

und den Datenschutz sowie den Schutz 
von Netz- und Informationssystemen ab. 
Im betrieblichen Umfeld zählen dazu 
auch Themen wie Betrug, Korruption, 
Geldwäsche, Diskriminierung, Mobbing 
und sexuelle Belästigung.

EU-WHISTLEBLOWING-
RICHTLINE 2019/1937

Inkraftsetzung durch die Mitgliedstaaten 

zum 17.12.2021.Juristische Personen (über 50 Beschäftigte) 

müssen bis zum 17.12.2023 interne Mel-

dekanäle einrichten (der genaue Wortlaut 

findet sich in der EU-Verordnung).
Studien belegen, dass 90 % der Hinweis-

geber zuerst versuchen, Missstände intern 

anzusprechen.

EIN PROAKTIV AUFGESETZTES UND PROFESSIONELL 
BETRIEBENES HINWEISGEBERSYSTEM STÄRKT DAS 

VERTRAUEN DER BELEGSCHAFT IN DIE TRANSPARENZ,  
INTEGRITÄT UND REAKTIONSFÄHIGKEIT DES UNTERNEHMENS.

 Auch wenn Sie vielleicht bereits bei der Überschrift denken, dass das Thema „Hinweisgebersystem“ 

(„Whistleblowing-System“) für Sie nicht relevant ist oder das Thema eher an Verwaltungsbetriebe und 

Staatsorgane adressiert ist, sollten Sie sich dennoch damit befassen, da es eine Änderung der Gesetzgebung 

gab, die das Thema künftig auch in den Mittelstand trägt. Zusätzlich bietet ein solches System den großen 

Vorteil, dass es sich auch als generelles Meldesystem von (Sicherheits-)Vorfällen oder Anregungen und Ideen 

u. a. zum Thema „Sicherheit“ etablieren lässt. Wichtig ist jedoch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen 

eingehalten und somit auch anonyme Meldungen von Fehlern/Fehlverhalten ermöglicht werden.

 WHISTLEBLOWING: 
 AUFBAU EINES EFFEKTIVEN  
 HINWEISGEBERSYSTEMS  (ALS ZUKÜNFTIGES 

 MUSS!) 
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INSBESONDERE DIE MÖGLICHKEIT VON ANONYMEN MEL-
DUNGEN ERHÖHT DIE ANZAHL VON WERTVOLLEN HINWEISEN,  

DIE EINE ORGANISATION NACHHALTIG STÄRKEN KÖNNEN!

Hinweisgebersysteme sollten (bzw. 
müssen zukünftig) zum Schutz der 
Organisation und der Belegschaft 
eingeführt werden und dienen 
der Risikominimierung sowie dem 
Einhalten von Werten und gesetzli-
chen Vorgaben. Des Weiteren können 

sie Unternehmen einen Wettbewerbs- 
und Marketing-Vorteil bieten, sofern man 

dies auch entsprechend kommuniziert. Für den 
Hinweisgebenden wird ein anonymes, vertrauliches und 
repressalienfreies System geschaffen, um Risiken für die 
Organisation und die Belegschaft abzuwenden.

∏ Schwachstellen und Fehler können identifiziert und  
 beseitigt werden.

∏ Negative Meldungen, die zu Reputationsschäden führen,  
 können verhindert werden.

∏ Missstände, die ggf. unentdeckt bleiben würden, können  
 aufgedeckt werden.

∏ Strafzahlungen, Gerichtskosten sowie Verkaufs- oder  
 Kurseinbußen können vermieden werden.

∏ Ein solches System wirkt auch vertrauensbildend, 
  da allen die Möglichkeit gegeben wird, Veränderungen  
 bzw. Verbesserungen anzutreiben.

ABSCHRECKUNG

 VORTEILE UND MEHRWERT EINES SOLCHEN SYSTEMS 

PROZESSVERSCHLANKUNG

KOSTENEINSPARUNG
RESSOURCEN- 

OPTIMIERUNG
WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE >>>
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1.

2.

3.

4.

5.

WIRTSCHAFTSSCHUTZ

AUFBAU EINES WERTBRINGENDEN HINWEISGEBERSYSTEMS
Um ein Hinweisgebersystem etablieren zu können, sollte der Prozessablauf verin-
nerlicht werden. Dabei muss jeder Prozessschritt anhand der (möglichen) einge-
henden Meldungen im Vorfeld durchdacht und beschrieben werden.

DIESE 6 SCHRITTE KÖNNEN IHNEN BEIM AUFBAU EINES 
HINWEISGEBERSYSTEMS HELFEN!

HINWEISGEBER  
 Kenntnis über mutmaß- 
 lich meldungswürdige   
 begangene oder künftige  
 Handlungen

MELDUNG  
 Nutzung des definierten  
 Meldungskanals für   
 interne und externe   
 Personen

 Absetzen einer konkreten  
 und strukturierten   
 Meldung (W-Fragen), die  
 auch von einer fachfrem- 
 den Person nachvollzogen  
 werden kann.

UNTERSCHUCHUNG  
 Systemseitige Weiter- 
 leitung an geeignete fach- 
 kundige Stelle

 Selektion von Meldungs- 
 schwerpunkten

 Plausibiliäts- und inhalt- 
 liche Prüfung sowie Unter- 
 suchung und Bewertung  
 der Meldung

ENTSCHEIDUNG  
 Optimierung der Pro- 
 blemstellung

 Ggf. Weiterleitung hin- 
 sichtlich juristischer  
 oder disziplinarischer  
 Konsequenzen

 Ggf. Rückmeldung an Hin- 
 weisgeber

NACHKONTROLLE 
 Überprüfung der Beseiti- 
 gung der Problemstellung  
 und ggf. Veranlassung  
 weiterer Maßnahmen

 1. GRUNDSATZFRAGEN 
Soll das System eine Rechtspflicht erfüllen oder als multifunktionales System 
einsatzfähig sein (z. B. Meldung von Sicherheitsvorfällen, Mängelmeldungen im 
Bereich des Facility Managements, Anforderung von Dienstleistungen etc.)? Soll 
der Kanal bzw. das System zusätzlich auch für die breite Öffentlichkeit gelten, was 
insbesondere im B2C-Bereich von Vorteil sein kann?

 2. ABTEILUNGEN AKTIV EINBINDEN 
Bereits in der Entstehungsphase sollten alle Abtei-
lungen (intern wie extern) aktiv eingebunden 
werden, um den Erfolg des Systems zu garantieren 
und keine „Baustellen“ zu übersehen bzw. bewusst 
auszulassen. Mit den involvierten Abteilungen 
muss dann gemeinsam eruiert werden, wie die 
Prozesse der potenziellen Meldungen gestaltet und 
dargestellt/aufbereitet werden sollen.

 3. ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN 
Für ein passendes (zertifiziertes und auditiertes) 
System entscheiden. Scheuen Sie es keines-
falls, viele Meldungen zu erhalten – im Schnitt 
können dies mitunter zwischen 15 bis 65 klas-
sische „Whistleblower-Meldungen“ pro Jahr sein 
(je nach Unternehmensgröße und Branche).

 Welcher Kommunikationskanal passt am besten zur Organisation (zentrale Brief- 
 kästen, E-Mail-Konten, Telefonnummer inkl. Ansprechpartner, digitale An- 
 wendungen, sprachbasierte Systeme, unabhängige Ombudsperson etc.)?

 Wie sollten Meldungen im System verarbeitet, weitergeleitet, analysiert und  
 dokumentiert werden?

 Gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Dokumente oder Dateien mitzuliefern?

 Wer ist die fachkundige (vertrauliche, neutrale) Stelle zum Bewerten welcher  
 Meldungen (Rollen- und Rechtekonzepte)?

 Sollte ein Vier-Augen-Prinzip etabliert werden?

 Wie erfolgt eine (anonyme/vertrauliche) Rückmeldung an den Hinweisgeber?

 Wird ggf. spezifische juristische Unterstützung benötigt?

 In welchen Sprachen wird das System benötigt?

 Wie werden dem Hinweisgeber Anonymität und ggf. Sanktionsfreiheit zuge- 
 sichert?

 Muss eine Geschäfts-/Betriebsvereinbarung aufgesetzt werden?

 Sind Arbeitsverträge zu ergänzen bzw. abzuändern? ...

STELLEN SIE DAS SYSTEM 
NICHT NUR DATENSCHUTZ-
KONFORM UND JURIS-

TISCH AUF SICHERE FÜSSE, 
SORGEN SIE AUCH INSBE-
SONDERE BEI DEN FACH-
KUNDIGEN PERSONEN, DIE 
DIE MELDUNGEN ENTGE-
GENNEHMEN, PRÜFEN UND 
BEWERTEN, DAFÜR, DASS 
DER HINWEISGEBER KEINE 
KONSEQUENZEN (ÄCHTUNG, 
JOBVERLUST ETC.) FÜRCHTEN 
MUSS.
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 4. HINWEISGEBERSYSTEM UMFASSEND TESTEN 
Lassen Sie das System durch unabhängige und vom 
Entstehungsprozess unbeteiligte Personen auf Herz und 
Nieren testen – auch in allen zur Verfügung stehenden 
Sprachen. Erst dann steht einer Veröffentlichung nichts mehr 
im Weg.

 5. EINBINDUNG IN DIE UNTERNEHMENSKULTUR 
Implementierung des Systems als essenzieller Bestandteil der 
Unternehmenskultur (auf allen Wegen und in allen relevanten 
Netzwerken etc.), welches auch durch die Geschäftsführung 
bzw. den Vorstand unterstützt wird. Ausräumen von 
Skepsis (negativer Behaftung) anhand von Richtlinien und 
einer offenen Kommunikation zu den Zielen des Systems. 
Informationsmaterialien vorbereiten.

 6. NUTZWERT OPTIMIEREN 
Eine stetig wiederkehrende Kommunikationspolitik ist not-
wendig, um die Belegschaft an eine aktive Nutzung des 
Systems heranzuführen. Ggf. kann dies im Gesamtkontext 
des „Compliance-Management-Systems“ oder im Rahmen 
von Mitarbeitergesprächen erfolgen, um auch die präventiven 
und reaktiven Maßnahmen zu verdeutlichen. Noch trans-
parenter wird das System, wenn einzelne Fälle und deren 
Konsequenzen anonymisiert intern kommuniziert werden, 
um noch mehr Transparenz herzustellen und Vertrauen zu 
schaffen.

INHALTLICHER AUFBAU
Nachdem Sie sich für ein Hinweisgebersystem entschieden 
haben, skizzieren Sie den individuellen Aufbau:

 ▪ Bedienung des Systems mit Hilfe von FAQs, Erklärungs- 
  hinweisen, Datenschutzhinweisen etc. erläutern
→  	Führen Sie den Hinweisgeber durch den gesamten  
    Meldeprozess.

 ▪ Meldemaske definieren
→   	Halten Sie es einfach, verständlich und intuitiv:  
    geben Sie z. B. Kategorien vor, beispielsweise  
    Bestechung, Korruption, Datenschutzprobleme,  
    arbeitsrechtliche Themen, Unterschlagung, Dieb- 
    stahl, Gesundheit, Umweltschutz, Sicherheit,  
    Steuern, Wettbewerbsrecht, Sonstiges.
    Aber Achtung: dies könnte auch zu einer Hemm- 
    schwelle führen. Schrecken Sie den Hinweisgeber  
    daher (nach Möglichkeit) nicht mit zu vielen  
    Fragen (anhand der Kategorien) ab.

 ▪ Zugriffsrechte definieren
→   Wer erhält Zugriff auf welche Meldungen?

 ▪ Eskalationsprozess festlegen
→  	Welche Meldungen dürfen weitergemeldet werden  
   oder sind mit Hilfe eines Vier-Augen-Prinzips bzw.  
   einer Meldung an einen Juristen verknüpft? Welche  
   Zeitfenster oder gar gesetzlichen Fristen müssen  
   eingehalten werden?

Das deutsche „Hinweisgeberschutzgesetz“ wird in den nächs-
ten Jahren kommen – auch wenn es sich derzeit noch in der 
Verabschiedung befindet. Die wesentlichen Anforderungen 
an Unternehmen und Behörden können bereits heute 
der „EU-Whistleblowing-Richtline 2019/1937“ entnommen 
werden. Bereiten Sie sich daher am besten frühzeitig auf 
die Umsetzung vor.

Von  d i v e r s en  Anb i e t e rn  f i nden  S i e 

im  I n t e rne t  m i t t l e rwe i l e  z ah l r e i che 

Whitepaper,  welche die Anforderungen 

und Hintergründe zu dem Thema noch 

t iefgehender er läutern.

MELDEWESEN

PRAXISTIPP
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Um im Alarmfall die geordnete Räumung eines (Betriebs-)

Bereichs zu ermöglichen, ist es unabdingbar, qualifizierte 

Räumungshelfer einzusetzen. Doch genau hierbei liegt die 

Herausforderung. 

Räumungshelfer sorgen im Alarmfall für die geordnete 
Räumung eines ihnen zugeteilten Bereichs. Dabei überwachen, 
koordinieren und unterstützen sie aktiv die Durchführung 
der ordnungsgemäßen Räumung von Gebäuden oder 
Geländeflächen im Fall einer akuten Bedrohungssituation, 
welche eine unverzügliche Räumung erforderlich macht.

Bei den klassischen Räumungsszenarien stehen Brandfälle, 
die meist aktiv durch die Brandmeldezentrale ausgelöst 
wurden, im Mittelpunkt. Allerdings sind auch andere 
Notfall- und Krisenszenarien denkbar, mit denen sich 
Organisationen und Räumungshelfer befassen sollten (z. B. 
kriminelle Bedrohungen, Gefahrstoffaustritte, behördliche 
Durchsuchungen). 

DAS ROLLENVERSTÄNDNIS EINES 
RÄUMUNGSHELFERS
Ziel eines Räumungshelfers ist die aktive Unterstützung 
von Beschäftigen sowie ortsfremden und hilfsbedürftigen 
Personen beim sicheren Verlassen einer Gefahrenzone. Die 
Aufgaben von Räumungshelfern sind dabei vielseitig und 
reichen von der Anweisung zum geordneten Verlassen eines 
Bereichs über die (Flucht-)Unterstützung hilfsbedürftiger 
Personen bis hin zur Kontrolle der vollständigen Räumung 
und der Statusmeldung an die Sammelstellenleitung 
(Sammelplatzleitung). 

Im Falle einer Räumung ist es wichtig, dass jede Person 
die ihr zugeteilte Rolle und damit verbundene Meldeketten 
und Prozesse kennt. Zudem kann es sinnvoll sein, dass 
sich die Verantwortlichen bereits im Vorfeld untereinander 
austauschen und neben den eigenen Aufgaben auch die 
Aufgaben der anderen Beteiligten (z. B. Brandschutzhelfer, 
Ersthelfer, Sammelstellenleiter, Krisenstab etc.) kennen.

Zum Rollenverständnis sollten zusätzlich die örtlichen 
Kenntnisse der zu räumenden Bereiche hinzukommen – 
vor allem bezogen auf die individuellen Schwachstellen 
(Geräuschkulisse, Lichtverhältnisse etc.). Das bedeutet, dass 
sich jeder Räumungshelfer mit Wegeführungen (z. B. wohin 
führt welche Tür), besonderen Räumlichkeiten (z. B. wo 
herrscht eine laute Akustik oder wo befindet sich ein zusätz- 
licher innenliegender Raum) und den typischerweise im 
Bereich tätigen Personen und ihren individuellen Eigenarten 
(z. B. körperlich beeinträchtigte Personen oder Personen mit 
besonderer Schutzausrüstung) befassen sollte. Hinzu kommt 
der Umgang und die damit verbundene Kommunikation mit 
bereichs- und betriebsfremden Personen.

Räumungshelfer sind im Fall einer Räumung dazu befugt, 
alle Personen – ungeachtet ihrer Stellung oder ihres Rangs 
– aus dem Gebäude bzw. vom Gelände zu verweisen und/
oder am Betreten des Gebäudes bzw. Geländes zu hindern.

 RÄUMUNGSHELFER: 
 SOUVERÄNE AUFGABENDURCH-  

 FÜHRUNG VON RÄUMUNGSHELFERN  

 IM BETRIEB 

Die rechtliche Grundlage für den Einsatz von 
Räumungshelfern findet sich in § 10 Arbeits- 
schutzgesetz.

Dort heißt es: „Der Arbeitgeber hat … Maß-
nahmen zu treffen, die zur … Evakuierung 
der Beschäftigten erforderlich sind. Der 
Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu 
benennen, die Aufgaben der … Evakuierung 
der Beschäftigten übernehmen.“

RÄUMUNGSHELFER KÖNNEN EINE RÄUMUNG DURCH IHR HANDELN ZWAR 
AKTIV UNTERSTÜTZEN, DEN ANWESENDEN PERSONEN JEDOCH NIEMALS DIE 

PERSÖNLICHE EIGENVERANTWORTUNG ABNEHMEN!

Was ist ein qualifizierter 

Räumungshelfer? 

Welche Aufgaben muss eine solche Person wahrnehmen? 

Wie kann eine sinnvolle Aufgabenübertragung und 

Räumungsabfolge erfolgen?

8
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DIE BENENNUNG EINES RÄUMUNGSHELFERS SOLLTE NACH 
DEM FOLGENDEN SCHEMA ERFOLGEN:

1. (Räumungs-)Bereiche definieren

2. Geeignete Personen ausfindig machen

3. Personen unterweisen und mit ihrer Aufgabe ver- 
 traut machen

4. Zu räumende Bereiche und deren „Schwachstellen“  
 verinnerlichen (Ortsbegehung)

5. Weitere beteiligte Personen/Stellen und deren  
 Verantwortlichkeiten kennenlernen

6. Schriftliche Ernennung bzw. Benennung

7. Räumungsübung zur Verdeutlichung der Tätigkeit  
 durchführen

8. Räumungshelfer öffentlich bekannt machen

9. Regelmäßige Übungen und Unterweisungen durch- 
 führen

10. Nachbesetzung bzw. regelmäßige (jährliche) Kontrolle  
 der Anzahl der Räumungshelfer im Betrieb aufgrund  
 von Fluktuation, Renteneintritt etc.

DIE (ARBEITS-)AUSSTATTUNG EINES 
RÄUMUNGSHELFERS 
Räumungshelfer benötigen für die ordnungsge-
mäße Durchführung ihrer Aufgaben entsprechende 
Ausstattungen und Hilfsmittel. Nachfolgend finden Sie 
hierzu einige Beispiele:

▪ Warnweste oder Armbinde

▪ Klemmbrett, Kugelschreiber

▪ Checkliste „Räumungsprozess“

▪ ggf. Megaphon

▪ ggf. Hinweisschilder „Bereich geräumt“

>>> RÄUMUNGSALARM
Das Auslösen des Räumungsalarms erfolgt i. d. R. mittels 
automatischer Auslösung der Brandmeldezentrale oder 
manueller Betätigung zum Räumen, über einen akustischen 
Alarmton (ggf. mit Unterstützung einer Sprachalarmierung), 
der in einigen Betriebsbereichen auch durch zusätzliche 
Blitzleuchten oder Vibrationsalarme an mobilen Endgeräten 
ergänzt werden kann.

>>> ALARMIERUNG DER RÄUMUNGSHELFER UND SAMMEL- 
STELLENLEITER
Sobald der Räumungsalarm ertönt, statten sich die Räu-
mungshelfer und Sammelstellenleiter mit den erforderlichen 
Ausstattungen und Hilfsmitteln aus und begeben sich zu den 
zugeteilten Bereichen bzw. Sammelstellen. Dort beginnen sie 
unverzüglich mit den zugewiesenen Aufgaben.

>>> RÄUMUNGSVORGANG
Räumungshelfer führen in dem ihnen zugeteilten Bereich 
systematisch folgende Tätigkeiten durch:

 Alle anwesenden Personen zum Verlassen des jeweiligen  
 Bereichs auffordern.

 Allen Personen den kürzesten Fluchtweg aufzeigen.

 Körperlich beeinträchtigte Personen beim Verlassen unter- 
 stützen.

 Die geräumten Bereiche systematisch auf eine vollstän- 
 dige Räumung kontrollieren.

 Die geräumten Bereiche ggf. mit einem auffälligen Hinweis- 
 schild „Bereich geräumt“ kennzeichnen.

 Sich anschließend selbst zur Sammelstelle begeben.

 Die erfolgreiche Räumung oder ggf. noch vermisste Per- 
 sonen dem Sammelstellenleiter melden.

 Den Sammelstellenleiter bei weiteren Aufgaben – wie 
 beispielsweise erforderlichen Absperr- und Sicherungs- 
 maßnahmen – auf Anweisung unterstützen.

 
HINWEIS: Es kann vorkommen, dass Mitarbeiter noch wenige 
Handgriffe zum Schutz des Firmen- oder Privateigentums erledi-
gen möchten. Zu den häufig auftretenden Rettungsversuchen 
zählt beispielsweise das Wegschließen von Akten oder das 
Herunterfahren des Computers. Beides haben Räumungshelfer 
zu unterbinden. >>>

RÄUMUNGSHELFER KÖNNEN 
IHRER AUFGABE NUR ADÄQUAT 

NACHKOMMEN, WENN SIE 
NICHT NUR IN DER THEORIE 
BENANNT WURDEN, SONDERN 
AUCH ÜBER EINE ENTSPRECH-
ENDE UNTERWEISUNG UND 
ARBEITSAUSSTATTUNG IN DER 
PRAXIS VERFÜGEN.

 DER ABLAUF EINER RÄUMUNG  

9
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BENUTZUNG FALSCHER FLUCHT- 
WEGE 

Die Beschäftigten betreten die 
Arbeitsstätte tagtäglich und sobald 

der Räumungsalarm ertönt, verlassen sie das Gebäude 
auf dem aus ihrer Sicht „schnellsten Weg“. Oftmals 
entspricht dieser gewohnte Weg jedoch nicht dem kor-
rekten Fluchtweg oder es werden mitunter sogar Aufzüge 
und Rolltreppen benutzt. Räumungshelfer, aber auch alle 
anderen Beschäftigten, können dabei unterstützen, dass 
alle Personen die Bereiche sicher verlassen, indem sie aktiv 
auf den korrekten Fluchtweg hinweisen. Es gilt die Devise: 
Das richtige Verhalten der Beschäftigten steht im engen 
Zusammenhang mit dem Erfolg einer Räumung.

AKTEN, DATEIEN ODER SACHWERTE SICHERN
Beschäftigte werden tagtäglich dazu angehalten, 
Unternehmenswerte der unterschiedlichsten Arten 
und Formen zu schützen. Das können neben sensiblen 
Daten auch hochwertige Sachwerte sein. In einer Art 
„Reflex“ werden im Räumungsfall Gegenstände immer 
wieder in Schränke verschlossen oder Computer herun-
tergefahren. Auch die Mitnahme von Taschen oder son-
stigen persönlichen Gegenständen kann im Ernstfall 
Leben kosten! Räumungshelfer müssen die Betroffenen 

daher unverzüglich dazu auffordern, diese und ähnliche 
Handlungen sofort zu unterlassen und den Bereich schnellst-  
möglich und sicher zu verlassen.

THEMA „KRAFTFAHRZEUG“
Spätestens dann, wenn die Geretteten erkennen, dass 
es sich bei dem Alarm um einen Ernstfall handelt, sind 
immer wieder einige „Verzweifelte“ dazu geneigt, das 
eigene Kraftfahrzeug aus der Tiefgarage, dem Parkhaus 
oder vom Parkplatz zu „retten“. Dieses Verhalten kann 
Leben kosten und andere Personen ebenfalls in Gefahr 
bringen sowie die Rettungsmaßnahmen beeinträchtigen! 

NACHBEREITUNG EINER RÄUMUNG
Im Rahmen der Räumung wurden unter Umständen Mängel 
ausgemacht, die es zu beseitigen gilt. Diese können ganz 
unterschiedlicher Natur sein. Vielleicht waren nicht alle 
Fluchtwege oder Notausgänge frei begehbar, Personen 
versuchten, Fahrstühle oder Rolltreppen als Fluchtwege 
zu nutzen oder die Alarmierung war nicht überall zu 
hören. Alle relevanten Beobachtungen von Beschäftigten, 
Betriebsfremden und Räumungshelfern sollten in die 
Nachbereitung einfließen. Nur so können Änderungen bzw. 
Optimierungen (bspw. bauliche, technische und organisato-
rische Mängel) im Räumungs- und Notfallkonzept erfolgen.

RÜCKKEHR IN DEN NORMALBETRIEB
Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass ohne eine aus-
drückliche Freigabe durch die Einsatzkräfte keine 
Personenrückführung in das Gebäude bzw. auf das Gelände 
oder eine Wiederaufnahme des Normalbetriebs erfolgen darf.

Im weiteren Verlauf erfolgt über den Sammelstellenleiter 
oder eine befugte Person die Information, wie das weitere 
Vorgehen ist (z. B. Aufsuchen von Ersatzräumlichkeiten, 
Beendigung des Arbeitstags, Gebäuderückführung). Hierbei 
können Räumungshelfer ebenfalls als Unterstützung dienen, 
beispielsweise durch die Versorgung mit Heißgetränken 
und kleinen Snacks oder bei Problemstellungen, bei- 
spielsweise, wie Personen nach Hause kommen, wenn der 
Auto- und Wohnungsschlüssel im Büro liegt.

Genau wie die Räumung hat auch die Personenrückführung in 
das Gebäude bzw. auf das Gelände geordnet und gesittet von-
stattenzugehen und bedarf ggf. einer gewissen Koordinierung 
durch die Sammelstellenleitung ggf. mit Unterstützung der 
Räumungshelfer.

Nach einer Räumung sollte in jedem Fall das Zurücksetzen 
von Alarmen und/oder technischen Anlagen sowie ggf. 
die Reparatur von beschädigten (Hilfs-)Einrichtungen oder 

die ordnungsgemäße Wiederherstellung der 
Vollzähligkeit der verwendeten Ausstattungen 
und Hilfsmittel der Räumungshelfer erfolgen.

TYPISCHE FEHLER BEI EINER RÄUMUNG
In der Praxis ist immer wieder ein gewisses Fehlverhalten zu beobachten, welches Räu-
mungshelfer kennen sollten wie beispielsweise:

Senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff  
„E-Learning - Räumungshelfer“ an  

redaktion@sicherheit-das-fachmagazin.de und Sie  
erhalten einen kostenfreien E-Learning-Zugang*.

KOSTENFREIES E-LEARNING-TRAINING 
> RÄUMUNGSHELFER <

*Maximal 1 personenbezogener Zugang pro Unternehmen. 
Gültigkeit 2 Wochen ab Erhalt der Zugangsdaten.
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WERBUNG

SICHERHEIT IST 
UNSERE STÄRKE!

SICHERHEITSBERATUNG.DE
KRISENMANAGEMENT.DE

https://www.sius-consulting.com/


 ERKENNEN SIE DIE POTENZIELLEN  
 SICHERHEITSRISIKEN FÜR IHREN BETRIEB? 

 SUCHBILD: 
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AUF DEN NACHFOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN 
SOWIE WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU DEN HIER ABGEBILDE-
TEN SICHERHEITSRISIKEN.

>>>

SECURITY AWARENESS 1313
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 INDUSTRIE- UND  
 WIRTSCHAFTSSPIONAGE: 

Fremdes Wissen weckt immer Begehrlichkeiten 
derer, die aktuell nicht darüber verfügen. Die 
Beweggründe der Industrie- und Wirtschaftsspionage 
sind meist wirtschaftlich oder politisch motiviert. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf vertrauli-
chen Daten und Informationen. Doch statt eines klas-
sischen und aufwendig eingeschleusten Spions spähen 
heutzutage immer mehr Schadprogramme vertrauli-
che und besonders schützenswerte Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse aus. Denn die fortschreitende 
Digitalisierung schafft immer neue Möglichkeiten, 
das vorhandene Wissen abzuschöpfen oder gezielten 
Schaden zu verursachen. 

 VERDÄCHTIGE GEGENSTÄNDE/  
 ELEKTRONISCHE SPEICHERMEDIEN: 

Beim Auffinden eines verdächtigen Gegenstands sollte 
nicht die Neugier siegen, denn durch beispielsweise 
bewusst platzierte USB-Sticks oder Festplatten kann ein 
Schadprogramm den Weg in die Organisation finden. 
Daher gilt:

 1. Ruhe bewahren!

 2. Speichermedium sichern!

 3. Die IT-Abteilung informieren!

Elektronische Speichermedien sollten sorgsam gehand-
habt werden und ausschließlich in den dafür vorge-
sehenen Entsorgungsbehältern entsorgt werden. 

 BEI ALL DIESEN RISIKEN UND VIELFÄLTIGEN GEFAHREN, DIE IN EINER ORGANISATION  
 EXISTIEREN, IST ES WICHTIG, DASS JEDER EINZELNE WEISS, DASS DURCH DAS PERSÖNLICHE  

 VERHALTEN AKTIV ZU „MEHR SICHERHEIT IM ARBEITSALLTAG“ BEIGETRAGEN WERDEN KANN. 

1.
2.

 >>> DIES LÄSST SICH DURCH UNTERSCHIEDLICHSTE AWARENESS-MASSNAHMEN ERREICHEN,  
 WIE MIT DIESEM KLEINEN SUCHBILD FÜR ZWISCHENDURCH.
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In diesem weiterführenden Video hat unser Kom-
petenzpartner SIUS Consulting weitere Themen 
eines „Unsicheren Betriebsgeländes“ aufgegriffen, 
um das Thema noch weiter zu vertiefen.

Das Video finden Sie auf dem YouTube-Kanal: 
https://www.youtube.com/SIUSconsulting

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

 UNTERWEGS UND AUF 
 GESCHÄFTSREISEN: 

Bei der Auswahl von Daten und Unterlagen, die mit auf 
eine Reise gehen, sollte stets darauf geachtet werden, 
dass

∏ andere Personen keinen ungeschützten Blick auf Ar- 
 beitsbildschirme oder firmeninterne bzw. firmen- 
 bezogene Dokumente, Aufzeichnungen, Notizen  
 usw. werfen können.

∏ Dokumente, Aufzeichnungen, Notizen usw. weder  
 in physischer noch in elektronischer Form für  
 andere Personen „offen“ bzw. sichtbar liegen  
 gelassen werden – auch nicht bei „nur“ kurzzei- 
 tiger Abwesenheit.

∏ z. B. vertrauliche Gespräche „sicher“ und ohne  
 fremdes Zuhören durchgeführt werden können.

WORAN ERKENNEN SIE EINE 
VERDÄCHTIGE PERSON?
Verdächtige Personen sind Personen, bei denen 
der begründete Verdacht besteht, dass diese eine 
Straftat planen, vorbereiten oder unmittelbar 
durchführen wollen. Verdächtige Personen können 
beispielsweise an den folgenden 6 Merkmalen 
erkannt werden:

1. Die Person trägt keinen Firmen- oder Besucher- 
 ausweis.

2. Die Person wirkt allem Anschein nach fehl am  
 Platz, da sie z. B. untypische Kleidung trägt,  
 ohne Schutzausrüstung unterwegs ist oder sich  
 allein in dem jeweiligen Bereich aufhält.

3. Die Person bewegt sich nicht im Arbeitstempo  
 von „A“ nach „B“, sondern beobachtet die  
 Umgebung lang und ausgiebig, macht sich  
 nebenbei Notizen und/oder fertigt womöglich  
 auch Foto- und Videoaufnahmen an.

4. Sobald sich andere Personen in die Nähe der  
 verdächtigen Person begeben, wechselt diese  
 z. B. die Blickrichtung, läuft in eine andere  
 Richtung oder verhält sich stark beschäftigt.

5. Die Person wird dabei beobachtet, wie sie z. B.  
 wahllos an Türen rüttelt, sich von Personen  
 Türen aufhalten lässt und dadurch „mit durch- 
 huscht“ oder Gegenstände auf dem Betriebs- 
 gelände oder in Betriebsbereichen abstellt oder  
 von dort aus mitnimmt.

6. Nachdem die Person persönlich angesprochen  
 wurde, verfestigt sich der Eindruck, dass sich  
 diese „ertappt“ fühlt. Andere Reaktionen kön- 
 nen auch Angst, Aggression, Einschüchterung  
 oder Überheblichkeit sein.

3.

 TÜREN STETS VER-  
 SCHLOSSEN HALTEN! 

Offene (verkeilte) Türen stellen grundsätzlich ein sehr 
hohes Sicherheitsrisiko dar. Sie hindern unbefugte 
Personen am Zutritt in den jeweiligen Bereich und deren 
Integrität stellt aus Brand- und Rauchschutzaspekten 
eine wichtige Funktionalität dar. Um zu verhindern, 
dass sich fremde Personen unbefugten Zutritt zu 
betrieblichen Räumen oder Bereichen verschaffen, 
sollten auch bei „nur“ kurzzeitiger Abwesenheit alle 
Fenster und Zugangstüren geschlossen werden.

4.

 UNBEFUGTE PERSONEN: 
 ANSPRECHEN STATT WEGSEHEN! 

Begegnet Ihnen auf dem Betriebsgelände oder in 
einem Betriebsbereich eine fremde Person – die z. 
B. keinen Besucher- oder Firmenausweis trägt und 
Ihnen persönlich auch nicht bekannt ist – sprechen Sie 
diese Person freundlich an. Begleiten Sie die Person 
anschließend zum Empfang/Ausgang. Aber Achtung: 
Sollte sich die Person „ertappt“ fühlen und eventuell 
abwehrend oder gar aggressiv reagieren, ziehen Sie 
sich zurück, verständigen Sie den Sicherheitsdienst 
oder einen Vorgesetzten. Alarmieren Sie im Zweifelsfall 
immer die Polizei.

5.
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 SCHUTZWIRKUNG VON SICHERHEITSFOLIEN:  

 WAS SIE SCHON IMMER WISSEN WOLLTEN! 

Glasflächen finden sich in allen Gebäuden, ob als Fenster, eingelassen in Türelementen oder verbaut in 

Fassaden. Ein leicht zu durchdringender Baustoff, wenn keine zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen erfol-

gen. Hierbei gibt es präventive und reaktive Ansätze, von denen wir Ihnen in dem folgenden Artikel eine 

Möglichkeit vorstellen. Sicherheitsfolien sind als Nachrüstlösung, aber auch im Glasherstellungsprozess, 

eine sehr gute Möglichkeit, um Gebäude gegen unterschiedliche Bedrohungsarten (abhängig von den 

Produkteigenschaften) zu schützen.

FRAGEN, DIE SIE SICH ZUR ERHÖHUNG DER 
SICHERHEIT DES GLASES STELLEN SOLLTEN

DIE GRUNDSATZFRAGE LAUTET: 
Nachrüstung mit Sicherheitsfolie oder Austausch der 
Scheibe in geprüftes Verbundsicherheitsglas (VSG)?

Stellen Sie sich im Vorfeld die folgenden Fragen, 
damit Sie einen ungefähren Richtwert erhalten, 
welche Schutzanforderungen benötigt werden:

1. Gilt die Branche/Ihr Unternehmen als besonders  
 schützenswert?

2. In welcher räumlichen Umgebung befindet sich  
 das Gebäude (urban, ländlich, Wohn-/Mischgebiet,  
 Industriegebiet etc.)?

3. Vor was/wem möchten Sie sich schützen?

4. Gibt es versicherungsseitige ode rechtliche Vorgaben/ 
 Anforderungen (Wenn ja, welche Widerstandsklasse  
 wird gefordert?)?

5. Welche Glaselemente des Gebäudes sollen gesichert  
 werden?

6. Welche Räumlichkeiten und Wertgegenstände befin- 
 den sich hinter der Scheibe/Glasfront (Produktion,  
 Labor, Entwicklung, Lager, Showroom, Büro, Kasse  
 etc.)?

7. Können diese Stellen von außen eingesehen werden?

8. Wie schnell/aufwendig sollte die Umrüstung er- 
 folgen?

NICHT NUR DIE GLASEIGENSCHAFTEN SOLLTEN BEI 
DER BETRACHTUNG EINE ROLLE SPIELEN, SONDERN 
AUCH DIE VERANKERUNGEN DER FENSTER-, TÜR- UND 
FASSADENELEMENTE.

SICHERHEITSFOLIE VSG-GLAS

Schutzwirkung ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Qualität ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Haltbarkeit/
Lebenszeit

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Transparenz ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Lieferzeit ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Montage- 
freundlichkeit

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Kosten bei 
Neubau

mittelmäßig mittelmäßig

Kosten bei 
Nachrüstung

mittelmäßig hoch

Kombination 
mit Alarm

möglich möglich

≈ ≈ ≈  = sehr gut
≈ ≈  = gut

Gegenüberstellung Sicherheitsfolie vs. VSG-Glas

GÄNGIGE GLASSCHEIBEN WERDEN 
MIT ZWEI- ODER DREIFACHISOLIER-

VERGLASUNG AUSGELIEFERT. DIESE LEISTEN 
JEDOCH IN PUNCTO „SICHERHEIT“ 
KEINEN WIDERSTAND.

Bei Glaselementen in Fassadenelementen, Fenstern sowie Türen zu frei zugänglichen Bereichen ist es ratsam, über entspre-
chende Sicherungsmaßnahmen nachzudenken. Um passende Produkte auszuwählen, sollte eruiert werden, welche 
Bedrohungen auf die zu schützenden Elemente einwirken 
können und welche Schutzklasse erreicht werden soll (z. B. 
einbruchhemmend, durchwurfhemmend, abhörsicher, explo-
sionshemmend etc.).
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Aus sicherheitskonzeptioneller Sicht stellen Glaselemente 
eine Schwachstelle in der Gebäudesicherheit dar. Es ist anfäl-
lig für Einbruchversuche sowie gefährliche Splitterabgänge. 
Auch Abhörversuchen kann der Rohstoff Glas nichts entge-
gensetzen. Daher sollte bei Neubauten immer auf VSG-Glas 
mit den entsprechenden Widerstandsklassen gesetzt werden.

Geprüfte und zertifizierte Sicherheitsfolien (von Fachfirmen 
verbaut) sind als Nachrüstlösung ein geeignetes Mittel, 
da die nachträgliche Montage von Folien an Gläsern meist 
kostengünstiger ist als der Austausch der Scheibe. Sie können 
auf allen Gläsern mit planer Oberfläche nachgerüstet werden, 
unabhängig davon, ob es sich um Floatglas, Verbund- oder 
Einscheibensicherheitsglas oder teilvorgespanntes Glas 
handelt. Weitere Vorteile bietet die Wartungsfreiheit, die 
Kratzunempfindlichkeit und die optische Unauffälligkeit. Es 
gibt Sicherheitsfolien, die eine so hohe Lichtdurchlässigkeit 
vorweisen, dass sie kaum von herkömmlichen Gläsern zu 
unterscheiden sind.

SCHUTZWIRKUNG VON SICHERHEITSFOLIEN
Sicherheitsfolien erhöhen die Widerstandszeit des Glases, 
so dass eine höhere Gefahr für Kriminelle besteht, ent-
deckt zu werden. Ob Einbruchswerkzeuge, Steine, Molotow-
Cocktails oder Sprengstoffzündungen: je nach Produkttyp 
kann der mehrlagige Folienaufbau die Aufprallenergie unter-
schiedlich stark aufnehmen. Gleichzeitig sorgt eine optimale 
Materialzusammensetzung dafür, dass das beschädigte Glas 
weiterhin zusammengehalten wird. Durch die Montage auf 
der Glasinnenseite wird die Gefahr von umherfliegenden 
Splitterteilen und somit das Verletzungsrisiko minimiert.

PRAXISTEST
Ein Praxistest nach DIN EN 356 A in der durchwurf-
hemmenden Klasse beweist, dass eine widerstands-
fähige Hochleistungsfolie (am Beispiel „Innenfolie 
PROFILON® P4A“ der Firma „HAVERKAMP“) einer 4,11 kg 
schweren Stahlkugel, die drei Mal aus 9 Metern Fall-
höhe auf die Scheibe prallt, trotz der 
hohen Aufprallenergie, standhält. 
Diese Sicherheitsfolie wird daher 
von zahlreichen Versicherungen und 
polizeilichen Beratungsstellen für den 
Einsatz gem. Widerstandsklasse RC-2 
empfohlen.

BEI EINBRUCHSVERSUCHEN 
KÖNNEN SICHERHEITSFOLIEN DIE 

WIDERSTANDSZEIT DES GLASES ER- 
HEBLICH ERHÖHEN, SO DASS KRIMINELLE 
HÄUFIG IHR VORHABEN VORZEITIG 
ABBRECHEN.

Bei fachgerechter Anbringung bieten 
Sicherheitsfolien (je nach Folientyp)

▪ eine Einbruch-,

▪ Durchwurf- und oder

▪ Explosionshemmung.

▪ Auf Wunsch zusätzlich mit Ab- 
 hörschutz und Alarmfunktion.

Die meisten Folien verfügen ebenfalls über eine Brand-
überschlagshemmung und einen speziellen UV-Schutz, der 
nicht nur Personen vor schädigender UV-Strahlung schützt, 
sondern auch dem Verblassen oder Vergilben von Interieur 
vorbeugt. Zusätzlich lassen sich auch Sonnen-, Sicht- und 
Vogelschutzeigenschaften hinzufügen, selbst eine Ausstattung 
als „Clickfolie“ (Sichtschutz auf Knopfdruck) ist möglich. >>>

Glas mit Sicherheitsfolie Glas ohne Sicherheitsfolie

17

Abb. Seite 17 - Bildquelle: HAVERKAMP GmbH

1717



(Häufige) Vorurteile 
g e g e n ü b e r 
S i c h e r h e i t s f o l i e n

SICHERHEITSTECHNIK

 SICHERHEITSFOLIEN  
 SIND TEUER! 
Wenn ein vorhandenes Glas mit 
einer Sicherheitsfolie nachgerüstet 
wird, ist dies i. d. R. kostengün-
stiger als ein kompletter Austausch.

 NACHGEFRAGT BEI DEM  
 SICHERHEITSFOLIENSPEZIALISTEN  
 „HAVERKAMP“. 

 KLEBESTELLEN DER FOLIE SIND  
 AM RAND SICHTBAR! 
Bei qualitativ hochwertigen Folien ist der Kleber 
nicht sichtbar. Die Folie wird durch eine fachgerechte 
Randanbindung versiegelt (Montage unter der Glas-
halteleiste oder alternativ durch eine Silikonnaht), um 
eine optimale Widerstandsfähigkeit zu erhalten.

 DIE HALTBARKEIT IST LANGFRISTIG   
 NICHT GEGEBEN! 
„HAVERKAMP“ kann aufgrund seiner jahrzehn-
telangen Erfahrung im Bereich Sicherheitsfolien 
eine Gewährleistung von 12 Jahren geben.

 EINE ANBRINGUNG IST NUR VON  
 INNEN MÖGLICH! 
Das ist richtig, denn nur durch eine fachgerechte 
Innenmontage ist eine vollständige Schutzwirkung 
gegeben: Die Folie könnte bei einer außenliegen-
den Anbringung durch kriminelle Einwirkung oder 
Witterungsverhältnisse beschädigt werden. Es emp-
fiehlt sich, Sicherheitsfolien ausschließlich durch 
Montageteams, die von deutschen Herstellern geschult 
und zertifiziert wurden, anbringen zu lassen.

 SICHERHEITSFOLIEN SIND NICHT IN HOHEN  
 WIDERSTANDSKLASSEN ERHÄLTLICH. 
Sicherheitsfolien gibt es in hohen Widerstandsklassen, sogar mit Alarmfunktion. 
Die Sicherheitsfolie mit der aktuell höchst verfügbaren Widerstandsklasse ist 
eine Innenfolie in P4A-Stärke nach DIN EN 356 A.

 SICHERHEITSFOLIEN MÜSSEN  
 GEWARTET WERDEN! 
Eine Wartung ist nicht nötig.

 SICHERHEITSFOLIEN SIND NICHT TRANS-  
 PARENT UND OPTISCH DEUTLICH ZU  
 ERKENNEN! 
Sicherheitsfolien sind in der Regel optisch unauffällig und 
ermöglichen eine vollständig transparente Durchsicht. 
Es gibt sie aber auch als Sichtschutz-Sicherheitsfolie in 
weiß-matt oder mit anderen Eigenschaftskombinationen.

 FOLIEN KÖNNEN BEISPIELSWEISE BEIM  
 PUTZEN ZERKRATZEN! 
Durch spezielle Oberflächenversiegelungen lässt sich das 
verhindern. Sie sind somit kratzunempfindlich, langlebig 
und können mit allen herkömmlichen Reinigungsmitteln 
gesäubert werden.

 FOLIEN LASSEN SICH NICHT  
 WIEDER ENTFERNEN! 
Alle Sicherheitsfolien aus dem Hause 
„HAVERKAMP“ sind aufgrund eines Spezial-
klebers rückstandsfrei entfernbar. Besonders 
bei Miet- oder Pachtobjekten kann dies von 
Vorteil sein.
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 DIE LIEFER- UND  
 MONTAGEZEIT IST HOCH! 
Die Liefer- und Montagezeiten von 
neuen Scheiben ist zeitintensiver 
als bei Folien. Die kurze Montagezeit 
von Folien hat den Vorteil, dass 
Betriebs- und Alltagsabläufe nur 
geringfügig beeinflusst werden, da 
die Folien auf bestehende Fenster 
montiert und diese nicht ausgebaut 
werden müssen.

S ICHERHEITSTECHNIK 19

Dieser Artikel ist mit freundlicher Unterstützung von Christina 

Haverkamp Leiterin Marketing und Unternehmenskommunikation der 

HAVERKAMP GmbH entstanden. Als Anbieter von Folientechnologien, 

Folien- und Sicherheitstechnologien sowie Hochsicherheitszäunen und 

Bodendetektionssystemen ist HAVERKAMP seit 1978 „made in Germany“ 

etabliert.

Ob E inbruch ,  Ansch lag  oder  Vanda l i smus – 

m i t  unse ren  S i che rhe i t s f o l i en  wo l l en  w i r 

Widers tand le is ten,  um Gefahren abzuweh-

ren und Ver letzungen zu vermeiden. Wir  ver-

s tehen  uns  a l s  #g lassop t im ize r,  d .  h .  w i r 

fügen vorhandenem Fensterg las mit  spezie l -

len Fo l ien besondere E igenschaf ten zu,  um 

s ie  im S icherhe i tsbere ich widers tandsfäh ig 

und mögl ichst undurchläss ig zu machen.
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20 Viele Organisationen und Führungskräfte sind sich zwar bewusst, dass ein Notfall- und Krisenmanagement 

wicht ig wäre –  doch v ie lerorts fehl t  d ie Vorste l lungskraf t ,  zu welchen Ere ignissen es in der Prax is 

tatsächlich kommen könnte. Die folgenden Beispiele aus dem Jahr 2021 zeigen einen kleinen Ausschnitt 

der Dinge,  d ie ggf .  auch Ihnen passieren könnten… 

FEBRUAR

MÄRZ

JUNI

JUNI

BRIEFBOMBE

Im Februar kommt es in der Lidl-Zentrale 

in Neckarsulm zu einer Explosion mit drei 

Verletzten. Grund war die Detonation 

einer Briefbombe.

CYPER-KATASTROPHENFALLIm nationalen Cyber-Abwehrzentrum des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-mationstechnik trifft im Juni eine Meldung aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein: Deutschlands erster Cyber-Katastrophenfall. Nach einem Hacker-Angriff liegt die Verwal-tung des Landkreises auf unbestimmte Zeit lahm.

20

GROSSFEUER
Im März bricht in Wernau/Baden-
Württemberg ein Großfeuer in einer 
Produktionshalle der Firma Bosch aus.

EXPLOSION
Im Juni kommt es im Leverkusener „Chempark“ zu einer Explosion, 
der sieben Menschen zum Opfer fallen. Die Staatsanwaltschaft Köln 
ermittelt daraufhin gegen drei Beschäftigte. Sie stehen im Verdacht, 
das Unglück durch mangelnde Sorgfalt ausgelöst zu haben.

20



KRISENRÜCKBLICK 2 0 2 1

Krisenmanagement.de

Systematisch aufgebautes
Notfall-/Krisenmanagement

für Unternehmen

Vorbereitung auf
Schadensereignisse!

SEPTEMBER

OKTOBER

DEZEMBER

SEPTEMBER

21

GIFTANSCHLAG

Nach einem Giftanschlag an der Universität Darm-

stadt ermittelt die Polizei wegen versuchten 

Mordes. Sieben Menschen klagten im September 

in Darmstadt über plötzlich auftretende blaue 

Verfärbungen an Armen und Beinen. 

BOMBENDROHUNG

Nach einer Reihe von Bombendrohungen ließ 

die Polizei im Oktober mehrere Gerichte in 

Nordrhein-Westfalen räumen. 

FLIEGERBOMBE
Im Dezember explodiert in unmittelbarer Nähe zum Münchner Hauptbahnhof eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.UNWETTER 

Im September sorgt ein Tornado für Chaos in Kiel.

NOVEMBER
HACKER-ANGRIFF

Im November gibt ein heller Fleck auf der 
Karte der Verteilung der Coronainfektionen 
in Deutschland Rätsel auf. Aufgrund eines 
massiven Hacker-Angriffs im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim war eine Meldung 
der Corona-Fallzahlen faktisch nicht mehr 
möglich.

DEZEMBER

ATTACKE
In Sachsen attackiert eine 35-jährige 

Frau im Rathaus von Coswig einen 67 

Jahre alten Rentner mit einer Axt.

©
se

br
a 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

21

https://www.krisenmanagement.de/


SPANNEND ZU LESENDE ANALYSE 

BEKANNTER UND WENIGER POPULÄRER 

FEHLSCHLÄGE INFOLGE MANGEL-

HAFTER KRISENKOMMUNIKATION IN 

DER WIRTSCHAFT. ANREGUNGEN ZUM 

BESSERMACHEN INKLUSIVE.

KRISENKOMMUNIKATION AUF DEM 
SEZIERTISCH

Die Beschädigung eines guten Rufs und dessen Folgen: 
Arbeitsplatz-/Standortabbau, Verlust von Aktienkapital 
und Sachwerten – können ein existenzbedrohendes 
Ausmaß annehmen. Daher ist eine Organisation bestrebt, 
in jeder Situation die Reputation zu wahren.

Das Buch lehrt, welche Sachzusammenhänge zwi-
schen fragwürdiger Krisenkommunikation und Repu-
tationsverlust existieren und betrachtet die Aspekte 
auch aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen 
Stakeholder. Die theoretischen Ausführungen werden 
untermauert von zahlreichen Praxisbeispielen und 
Gegenüberstellungen von optimaler vs. tatsächlich abge-
laufener Krisenkommunikation.

Ein verspieltes Image ist 
schwer wieder herzustellen, 
daher sollte insbesondere 
der Krisenkommunikation 
ein Hauptaugenmerk in 
jeder Organisation gewid-
met werden!

VERBAND FÜR SICHERHEITS-
TECHNIK E. V. (VFS)

Ein starkes (Austausch-)Netzwerk in Sachen Sicherheit 
zwischen öffentlichem Dienst, Herstellern und Planern 
von sicherheitstechnischen Anlagen eint den VfS.

Der VfS treibt die Entwicklung im sicherheitstechnischen 
Markt (insbesondere in hochsensiblen und kritischen 
Sicherheitsbereichen) – immer am Nutzer orientiert – 
voran, informiert über aktuelle Bedrohungsszenarien 
und Sicherheitsthemen und bietet unterschiedlichste 
Gesprächs- und Diskussionsforen sowie Seminare an. 
Es werden

∏ Handbücher erarbeitet, die über physikalische Grund- 
 lagen, geltende Richtlinien und den aktuellen Stand  
 der Technik informieren,

∏ Themen in Arbeitskreisen eruiert,

∏ Fachtagungen/Kongresse/Seminare für Anwender- 
 gruppen organisiert,

∏ Forschungsprojekte begleitet und

∏ es wird in Normungsgremien mitgewirkt.

Der Verband steht als anwendungsorientierter und inno-
vativer Partner für alle Fragen rund um Entwicklung, 
Planung, Beschaffung, Errichtung und Betrieb dem 
öffentlichen und privaten Sektor zur Verfügung. 

 KURZ VORGESTELLT

BUCHTIPP
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ZU DEN AUTOREN 
Um Ihnen die gesamte Bandbreite der Sicherheit mit fundierten und praxisnahen Einblicken vermitteln zu können, verfol-
gen wir bei SICHERHEIT. Das Fachmagazin. das erfolgreiche Prinzip der Mehrautorenschaft. Wir arbeiten – passend zu den 
spezifischen Themen – ausschließlich mit fachlich versierten Experten mit jahrzehntelanger praktischer Berufserfahrung auf 
den jeweiligen Gebieten zusammen. 

IMPRESSUM
Alle bei SICHERHEIT. Das Fachmagazin. erschienenen Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. 
Reproduktionen gleich welcher Art sind nur mit schriftlicher Zustimmung erlaubt. 
Alle Angaben in SICHERHEIT. Das Fachmagazin. wurden mit äußerster Sorgfalt recherchiert und geprüft.
Sie unterliegen jedoch der steten Veränderung. Eine Gewähr kann deshalb nicht übernommen werden.

SICHERHEIT. Das Fachmagazin. c/o SIUS Consulting® e.K. • Dorfaue 8b • 15738 Zeuthen
Telefon: +49 (0) 30 / 700 36 96 -5 • E-Mail: kontakt@sicherheit-das-fachmagazin.de • Geschäftsführer: Michael Blaumoser 
Handelsregister: HRA3959CB • Umsatzsteuer-ID: DE279558068 • ISSN: 2569-3816 • Erscheinungsweise: 4 x pro Jahr 
Bildquelle: www.stock.adobe.com (sofern nicht anders angegeben)

In diesem Bereich stel len wir Ihnen nützl iche Tools, Sicherheitsmessen sowie Behörden, Verbände 

und Inst i tu t ionen mi t  S icherhe i tsaufgaben vor.  Zusätz l i ch f inden S ie  h ier  auch ausgewähl te 

(Fach-)Bücher,  d ie Ihnen die Welt  der „S icherhei t“ noch anschaul icher vermit te ln werden.
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